
 

Tiefbauamt 
Beurteilungsschema einer neuen Fussgängerquerung auf Staatsstrassen 

601.07.05 / Stand: 13.12.2017 
 

Fussgängerquerung Nr. ____ Gemeinde __________ Strasse, nähere Ortsbezeichnung ____________ 
 

Beurteilungskriterien Teil 1 Ja Nein Minuspunkte 

Hat der Fussgängerstreifen eine Mittelinsel für das etappierte Überqueren? 

Wenn „Nein“, ist die Fahrbahnbreite < 9.00m? 

Wenn „Ja“, ist der DTV ≥ 3000? 

Mittelinsel gemäss Normalien Staatsstrassen 251 (B ≥ 2.00m)? 

Wenn „Nein“, ist die Breite < 1.50m oder ist die Mittelinsel nur markiert? 
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→ 

- 

- 
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- 

1 

Summe der Minuspunkte Teil 1    
 

Beurteilungskriterien Teil 2 FR 1  FR 2  

 Ja Nein MP Ja Nein MP 

Sichtweite in den ganzen rechten Annäherungsbereich ab 1.00m ab Strassenrand: 

(Ausnahmen siehe Richtlinie 601.07.01)   für 40 km/h <   40 m 

       für 50 km/h <   55 m 

       für 60 km/h io. <   75 m 

       für 60 km/h ao. < 100 m 

       für 80 km/h < 135 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sichtweite in den ganzen linken Annäherungsbereich ab 1.00m ab Strassenrand: 

(nur wenn keine Mittelinsel vorhanden)    für 40 km/h <   40 m 

(Ausnahmen siehe Richtlinie 601.07.01)   für 50 km/h <   55 m 

       für 60 km/h io. <   75 m 

       für 60 km/h ao. < 100 m 

       für 80 km/h < 135 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sichtweite in den ganzen Mittelinselbereich: 

(Ausnahmen siehe Richtlinie 601.07.01)   für 40 km/h <   40 m 

       für 50 km/h <   55 m 

       für 60 km/h io. <   75 m 

       für 60 km/h ao. < 100 m 

       für 80 km/h < 135 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ist eine Strassenbeleuchtung vorhanden? 

Wird die min. Ausleuchtung von 5 LUX vertikal auf der FGQS und den WR nicht erreicht? 
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- 
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Ist mehr als ein zu überquerender Fahrstreifen pro Fahrtrichtung vorhanden und handelt 
es sich nicht um einen Spezialfall gemäss Weisung 601.07.01? 

Ist die Fahrstreifenbreite:                  ≤ 4.50m 

Wenn „Nein“, ist die Fahrstreifenbreite (nicht im Einlenkerbereich)             > 4.50m 
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Sind die seitlichen Freiräume links und rechts 4.00m breit 2.00m tief? 

Wenn „Nein“, ist der Freiraum schmaler als 3.00m und/oder weniger tief als 1.50m? 

Sind die Annäherungsbereiche überfahrbar (infolge Ein-/Ausfahrten, Parkplätzen, etc.)? 
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Sind Bushaltestellen weiter als die min. Sichtweite von der Fussgängerquerung entfernt? 

Wenn „Nein“, liegen die Haltestellen nach der Fussgängerquerung mit Mittelinsel? 

Wenn „Nein“ bei Fahrbahnhaltestellen: Kann der Bus überholt werden? 

Wenn „Nein“ bei Busbuchten: Ist die Sichtweite in die Annäherungsbereiche auf 1m nicht 
eingehalten? 

 
 

 

 

 
 

→ 

 

→ 

- 

- 

1 

 

1 

 
 

 

 

 
 

→ 

 

→ 

- 
- 

1 

 

1 

Summe der Minuspunkte Teil 2       
 

Total Minuspunkte               Teil 1 ____ + Teil 2 Fahrbahn 1 ____ + Fahrbahn 2 ____ =  
 

Bemerkungen:  

 
 


